
Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten: 

das geltende Recht und die neue Regelung im Vergleich 

 

 

Beispiele: 

 

 

 

1. beide Eltern erwerbstätig, mittleres Einkommen, ein Kind bei einer durch das 

Jugendamt vermittelten Tagesmutter, monatlicher Elternbeitrag: 200 € 

 

 alt neu Differenz 

Elternbeitrag Tagesmutter 2.400 € 2.400 € 

steuerlich absetzbarer Betrag 852 €
1
 1.600 €

2
 

individueller Steuersatz 25 % 

 

Entlastung 213 € 400 € +187 € 

 

 

2. beide Eltern erwerbstätig, hohes Einkommen, ein Kind im Kindergarten, monatlicher 

Elternbeitrag: 300 €, ergänzt durch eine Tagesmutter zur Betreuung im Haushalt 

(Minijob): 300 € monatlich 

 

 alt neu Differenz 

Elternbeitrag Kindergarten 3.600 € 

steuerlich absetzbarer Betrag 1.500 €
1
 

individueller Steuersatz 33 % 

Entlastung 500 € 

Kosten Minijob 3.600 € 

berücksichtigter Betrag 552 €
3
 

Entlastung 55 €
4
 

 

Elternbeitrag Kindergarten und 

Kosten Minijob 

7.200 € 

steuerlich absetzbarer Betrag  4.000 €
2
 

individueller Steuersatz 33 % 

Entlastung 

 

1.320 € 

 

Entlastung insgesamt 555 € 1.320 € +765 € 

                                                 
1
 absetzbar ist der 1.548 € übersteigende Betrag, maximal 1.500 € 

2
 absetzbar sind 2/3 der anfallenden Kosten, max. 4.000 € 

3
 berücksichtigt werden nur Kosten oberhalb von 3.048 € 

4
 gefördert werden 10 % der Ausgaben, höchstens 510 € (als Abzug von der Steuerschuld) 



 

 

SEITE 2   3. erwerbstätige Alleinerziehende, geringes Einkommen, ein Kind in einer 

Kindertagesstätte, monatlicher Elternbeitrag: 60 € 

 

 alt neu Differenz 

Elternbeitrag Kindertagesstätte 720 € 720 € 

steuerlich absetzbarer Betrag 0 €
5
 480 €

2
 

individueller Steuersatz 19 % 

 

Entlastung 0 € 91 € +91 € 
 

 

4. Alleinverdiener-Ehepaar, mittleres Einkommen, 2 Kinder, beide im Kindergarten, 

monatlicher Elternbeitrag 75 € je Kind 

 

 alt neu Differenz 

 1. Kind 2. Kind 1. Kind 2. Kind 

Elternbeitrag Kindergarten 900 € 900 € 900 € 900 € 

steuerlich absetzbarer Betrag -- -- 600 €
1
 600 €

1
 

individueller Steuersatz 25 % 

 

Entlastung -- 300 € +300 € 
 

 

5. Alleinverdiener-Ehepaar, mittleres Einkommen, 2 Kinder,  

ein Kind, 5 Jahre, im Kindergarten: monatlicher Elternbeitrag 75 € monatlich;  

ein Kind, 2 Jahre, betreut im Haushalt (über Dienstleistungsagentur): 150 € monatlich 

 

 alt neu Differenz 

 1. Kind 2. Kind 1. Kind 2. Kind 

Elternbeitrag Kindergarten 900 € 

steuerlich absetzbarer Betrag -- 

Entlastung -- 

 

Kosten Agentur 1.800 € 

Entlastung 50 €
6
 

  

Aufwendungen Kinderbetreung 900 € 1.800 

steuerlich absetzbarer Betrag 600 €
2
 1.200 

individueller Steuersatz 25 %  

Entlastung 150 €  

Kosten Agentur 1.800 € 

Entlastung 

 

 

 

50 €
6
 

 

Entlastung insgesamt 50 € 200 € +150 € 

 

                                                 
5
 absetzbar ist der 774 € übersteigende Betrag, maximal 750 € 

6
 gefördert werden 20 % der Ausgaben, höchstens 600 € (als Abzug von der Steuerschuld); berücksichtigt 

werden Ausgaben die 1.548 € übersteigen 


